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Herr Lambert & Herr Menke 
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 Konzept zur Befallsbekämpfung des Eichenprozession sspinners in Münster  

Dieses Konzept gilt für Grünanlagen, Schulen, Parks und Straßenbäume. Für Wald-
gebiete ist aufgrund der möglichen Vielzahl an einheimischen Eichen sowie anderer 
gesetzlicher Grundlagen ggf. ein eigenständiges Bekämpfungskonzept notwendig. 

 
Bisherige Vorgehensweise:  

Seit 2013 werden in Münster alle mit Eichen bestandenen Objekte durch die städti-
sche Baumkontrolle auf einen Befall mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS) kon-
trolliert. Befallene Bäume werden dabei farblich markiert. Anschließend werden die 
aufgefundenen Nester durch ein beauftragtes Fachunternehmen in einer zusam-
menhängenden Aktion abgesaugt und entsorgt. Die Firma wird dabei durch zwei Mit-
arbeiter der städtischen Baumkontrolle geleitet und unterstützt. Später noch aufge-
fundene Einzelfunde werden durch die städtische Baumkontrolle dann eigenständig 
entfernt und entsorgt. 

In der Folge haben sich im Rahmen der „normalen Baumpflegearbeiten“ in jedem 
Jahr noch weitere Nester gefunden.  

Der erste größere Befall im Jahr 2017 wurde am 23.05. gemeldet. 

 

Prognose eines Befalls für 2018 und Folgejahre:   

Letztendlich lässt sich die weitere Entwicklung eines Befalls mit dem Eichenprozes-
sionsspinner in Münster nur schwer vorhersagen. Fakt ist, dass die personal- und 
kostenintensiven Maßnahmen zur Eindämmung bzw. zur Verhinderung einer Aus-
breitung des EPS nur teilweise erfolgreich waren. In 2017 war der EPS im gesamten 
Stadtgebiet zu finden. Dabei nimmt die Dichte des Befalls von den Außenbezirken in 
Richtung Stadtmitte aktuell noch stark ab. Im Innenstadtbereich gab es bisher so gut 
wie keine Meldungen. Dies dürfte mit der geringen Bestandsdichte der Eichen in die-
sem Gebiet zusammen hängen.  

 Entwicklung der Eichenprozessionsspinner-Population in Münster 
(städtische Bäume, ab 2017 incl. Stadtwerke Bäume) 

EPS Befall Stadtbäume 2013 2014 2015 2016 2017 
befallene Bäume 65 109 218 541 1.000 
beseitigte Nester 65 109 300 758 2.008 

Kosten für die Beseitigung 
durch eine Fachfirma  2.261 € 1.808 € 5.804 € 11.412 € 26.481 € 

nachrichtlich Stadtwerke 
 

    
93 

364 
3.573 € 
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Neben der flächenmäßigen Ausdehnung ist die Anzahl der beseitigten Nester von 
2013 bis 2017 mit inzwischen ca. 2.000 Stück etwa dreißigmal größer. Die Situation 
dürfte sich angesichts einer Vielzahl an nicht beseitigten Gespinsten und Raupen in 
den Wäldern zukünftig weiter dramatisch verschlechtern! 

Vorläufige Vorgehensweise: 

Da das angestrebte Ziel einer Eindämmung des EPS durch die bisher praktizierte 
personal- und kostenintensive Vorgehensweise nur zum Teil erreicht wurde, ist zu 
überprüfen, ob zukünftig weiter so vorgegangen werden soll.  
Fakt ist, dass ein flächendeckender Schutz nicht gewährleistet werden kann, da sich 
die Beseitigung der Nester nur auf einen Teil des Baumbestandes in der Stadt Müns-
ter beschränkt hat. So wurden die Eichenprozessionsspinner in städtischen Waldflä-
chen nur vereinzelt in stark frequentierten Erholungsbereichen und in sonstigen 
Waldflächen überhaupt nicht entfernt. Private Bäume wurden nur in wenigen Aus-
nahmefällen behandelt. Zudem kommt ein wesentlicher Befall durch Zuwanderung 
von Faltern, die sich außerhalb der Stadtgrenzen  entwickelt haben. 
Der Schutz eines Großteiles der Münsteraner Bevölkerung  vor den Auswirkungen 
eines möglichen Kontaktes mit den allergieauslösenden Raupenhaaren des EPS 
sollte dennoch das angestrebte Ziel bleiben. Hierbei muss jedoch beachtet werden, 
dass das Risiko eines Kontaktes nicht überall gleich ist. Dies ist in den dicht besie-
delten Ortslagen deutlich größer als in den geringer besiedelten Außenbezirken. Kin-
der sind grundsätzlich gefährdeter als Erwachsene. Als Fußgänger ist das Risiko ei-
nes Kontaktes größer als wenn man an den befallen Bäumen mit dem Rad oder so-
gar mit dem Motorrad / PKW vorbei fährt. Ein weiteres Kriterium ist die Anzahl der in 
einem Objekt stehenden Eichen und die Frequentierung durch Kinder.  
Mittels der nachstehenden Gefährdungsmatrix soll das Risiko eines möglichen Be-
falls für die einzelnen Stadtteile / Objekte und die daraus erforderlichen Maßnahmen 
aufgezeigt werden: 
 

 Keine/geringe 
Gefährdung 

Mittlere 
Gefährdung 

Hohe 
Gefährdung 

Sehr hohe 
Gefährdung 

Primäre 
 Nutzung 

Straßen ohne 
Radweg 

 außerhalb der 
Bebauung 

Rad- und Wan-
derwege im Au-

ßenbereich 

Grünanlagen, 
Parks,  

Waldrandbe-
reich an der Be-

bauung 

Schulen, Kin-
dergärten, 

Krankenhäuser, 
Siedlungsberei-
che, Sport- und 
Freizeitanlagen 

Punkte 0 1 2 3 
Besiedlung, 

Nutzung 
Befallsgebiete 
mit größeren 

Abständen zur 
Erschließung 

Befallsbefunde 
an den Wegen 

Unmittelbar an 
die jeweilige 
Nutzung an-

grenzend  

Innerhalb der 
Nutzung 

Punkte 0 1 2 3 
Anzahl der 
Eichen im 

Objekt 

Einzelne / 
 Wenige 

 
Mischbestand 

 
Hauptbaumart 

 

 

Punkte 1 2 3  
Kinder keine selten häufiger ständig 
Punkte 0 1 2 3 
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Gefährdungen: 

• ≤ 3 Punkte = geringe Gefährdung (Kategorie 1) 
• 4-6  Punkte = mittlere Gefährdung  (Kategorie 2) 
• 7-9  Punkte = hohe Gefährdung (Kategorie 3) 
• ≥ 10 Punkte = Sehr hohe Gefährdung (Kategorie 4) 

 
Hieraus ergeben sich für den jeweiligen Gefährdungsgrad die in nachstehender Ta-
belle aufgeführten Hinweise zur weiteren Vorgehensweise bezüglich: 

• Kontrolle 
• Beseitigung 
• Information der Bevölkerung 

 

Kat. Kontrolle Beseitigung/ 
Bekämpfung 

Information der 
Bevölkerung 

1 Keine Kontrolle In der Regel keine 
Beseitigung 

Allgemeine Presseinformation 

2 Kontrolle nur in dicht 
besiedelten Bereichen 
bzw. linienhaften Ob-
jekten zwischen dicht 
besiedelten Bereichen 

Im Regelfall keine 
Beseitigung 
Ausnahme: 
Unmittelbare Kontakt-
gefahr 

Allgemeine Presseinformation 

3 Einmalige visuelle  
Befallskontrolle 

Zeitnahe Beseitigung 
spätestens ab dem 
drittem Larvenstadium 
notwendig 

Spezielle Presseinformation, 
ggf. Vorortinformationen, z.B. 
Infoblätter; in Ausnahmesitua-
tionen Absperrmaßnahmen 

4 Einmalige visuelle  
Befallskontrollen; 
Erfolgskontrolle nach 
der Beseitigung; 
stichprobenartige 
Mehrfachkontrollen 

Unmittelbare Beseiti-
gung bzw. kurzfristige 
(ein bis drei Tage) 
Bekämpfung notwen-
dig! 

Bis zur Beseitigung befallene 
Bereiche absperren und/oder 
durch Vorortinformationen 
bzw. Hinweisschilder informie-
ren! 

 
Maßnahmenablauf: 

Der Befall wird durch Mitarbeiter der Baumkontrolle und -pflege, des Forstbetriebs 
sowie der Grünpflege- und Unterhaltung entdeckt oder auch von Bürgerinnen und 
Bürgern gemeldet. 
Durch speziell fortgebildete Mitarbeiter werden stark gefährdete Bereiche der Kate-
gorie zwei bis vier auf Befall abgesucht. 
Bei Antreffen einer Vielzahl von behaarten Raupen an Eichen ist unverzüglich das 
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit unter der Rufnummer 492-6741 zu 
informieren.  
Alle weiteren Maßnahmen werden durch die Fachstelle 67.42 veranlasst! 
Bei Massenvermehrungen sind ggf. weitere städtische Einrichtungen einzubinden! 
(Feuerwehr, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, Amt für Schule und Weiterbildung …) 
Es ist darauf zu achten, dass die Standorte befallener Bäume den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bekannt gemacht werden und bei starkem Befall ggf. die Arbeiten 
einzustellen sind.  
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Information der Bevölkerung: 

a) Allgemeine Presseinformation 
b) Information der Bevölkerung über Faltblätter, Email und Webseiten 
c) Aufstellen von Hinweis-/Warnschildern 

 
Muster eines Warnschildes für Münster 
(weitere Beispiele siehe Anlage 1) 
 

 
 
Prognose 

Das regelmäßige, aktive Inspizieren der Eichen auf die Anwesenheit vor allem von 
Raupen und Nestern ist erforderlich, um Informationen über den Umfang der Verbrei-
tung und über das Ausmaß des Befalls zu erhalten. 
Laut Empfehlung von Frau Dr. Klug vom Pflanzenschutzdienst der Landwirtschafts-
kammer NRW ist für die Feststellung der zukünftigen Entwicklung ein Monitoring des 
Befalls erforderlich. Zu beurteilen sind dafür die Anzahl und Größe der Raupennes-
ter. Hierzu findet eine Überprüfung von jeweils zehn Eichen aus den befallenen 
Baumbeständen des Vorjahres statt, an denen die Nester am Stamm und den un-
tersten fünf Astansätzen bonitiert werden. 

Schwellenwerte zur Beurteilung des Befallsdrucks du rch EPS 

Großer Befallsdruck (Massenvermehrung) > 5 tennisballgroße Nester oder 
   1 fußballgroßes Nest 

Mäßiger Befallsdruck  2 – 4 tennisballgroße Nester 

Geringer Befallsdruck < 2 tennisballgroße Nester 
 (aus: Leitfaden zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners der Niederländischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit und Verbraucherschutz) 

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden die Befallszahlen durch den EPS 
dokumentiert. Es zeigt sich, dass nahezu überall im Stadtgebiet bereits ein mäßiger 
bis großer Befallsdruck besteht (siehe Anlage 2). 
Ein weiteres Monitoring z.B. durch Pheromon- oder Lichtfallen ist damit nicht mehr 
erforderlich. 
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Vorgehensweise bei Massenvermehrungen  

Mögliche Bekämpfungsmethoden sind als Anlage 3 beigefügt. 
Zur Freigabe des Einsatzes von Insektiziden bzw. Bioziden ist grundsätzliche eine 
vorhergehende Beteiligung des  Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und 
Bauwesen bzw. des Rates der Stadt Münster erforderlich!  
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass eine Eichenprozessionsspinnerplage zu nach-
stehende Folgen und Problemen führen könnte: 
• Untergrabung des positiven Bildes einer grünen, lebenswerten Stadt und der 

freien Natur 
• Einschränkung der Wohnqualität  
• Negative Auswirkungen auf den Tourismus  
• Auswirkungen auf Veranstaltungen  
• Arbeitsausfall durch Krankheit  
• Erkrankung von Haustieren (Pferde, Hunde …) 
• Negative Folgen auf die Fauna durch die Anwendung von Bekämpfungsmitteln 
• Bürgerbeschwerden 
• Kontamination von Obst und Gemüse, zum Beispiel aus Schrebergärten  
• Kontamination von Kompost, Heu und Silofutter  
• Kosten und Risiken bei der Abfuhr und Entsorgung von Raupenrückständen  
(aus:  http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/417/dokumente/leitfaden_eps_nl_deutsch.pdf) 

Fazit / Maßnahmen 2018: 

EPS-Kontrollen und die Beseitigung der dabei aufgefundenen Nester erfolgen wegen 
des erheblichen Personalaufwandes nur noch in den Bereichen mit mittlerer bis sehr 
hoher Gefährdung, d. h. in den dicht besiedelten Ortslagen und an den überwiegend 
mit Eichen bestandenen Straßen zwischen den dicht besiedelten Ortslagen (Wan-
derkorridore wie z.B. Dingbänger Weg, Sentruper Straße, Welsingheide).  
Die Kontrollgrenzen der Ortslagen sowie die festgesetzten Straßen werden in einem 
Plan (Anlage 4) farblich dargestellt.  
In Bereichen mit geringer Gefährdung, d. h. vor allem an Straßen außerhalb der dicht 
besiedelten Ortslagen, werden nur noch stichprobenartige und auch  nicht flächen-
deckende Kontrollen durchgeführt, um die weitere Entwicklung des Befall zu doku-
mentieren. Eine Beseitigung des EPS findet hier vorerst nicht mehr statt!   
Diese Vorgehensweise ist in spätestens  2 Jahren hinsichtlich der Wirksamkeit des  
gesteckten Schutzzieles zu überprüfen und ggf. anzupassen.  
 
Aufgestellt: 
Im Auftrag 
 
gez. gez. 
Lambert Menke 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners  
(Anlage 3) 
 
Bei der Bekämpfung handelt es sich in NRW nicht um eine Pflanzenschutzmaßnah-
me, sondern um eine Gefahrenabwehr gegenüber Mensch und Tier. Die Bekämp-
fung hat vorrangig zum Ziel, Gesundheitsbeeinträchtigungen für Mensch und Tier 
durch die Berührung von Raupen und Gifthaaren auszuschließen. 
Die Aufforderung zur Bekämpfung und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
zum Einsatz von chemischen Bekämpfungsmitteln liegt damit nicht in der Zuständig-
keit des Pflanzenschutzdienstes sondern der Ordnungsbehörden.  
Bei der Bekämpfung müssen vorrangig hygienische Gründe in Erwägung gezogen 
werden. Der Einsatz von Insektiziden sollte nur dort erfolgen, wo eine langfristige 
Absperrung des betroffenen Geländes unmöglich ist.  
Der Einsatz von Insektiziden ist im Hinblick auf Natur- und Wasserschutz sorgfältig 
abzuwägen. 
Zuständig ist auf kommunalen Flächen die Stadt Münster, auf sonstigen Grundstü-
cken der Eigentümer. 
An Schulen, Kindergärten, Tagesstätten, Schwimmbädern, Freizeitanlagen, Zeltplät-
zen, Krankenhäusern und Kliniken mit viel Publikumsverkehr sollte der EPS zu 100% 
bekämpft werden, da hier Kontakte durch Herumstochern in Gespinsten, Flug von 
Gifthaaren und unmittelbar entstehen können. 
Es ist stets die Bekämpfungsmethode zu wählen, welche mit dem geringsten Eingriff 
für Mensch und Natur den größten und nachhaltigsten Erfolg verspricht. Die er-
wünschten Wirkungen und unerwünschten Nebenwirkungen sowie Aufwand und 
Nutzen müssen abgewogen werden. 
Die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes (gute fachliche Praxis) und die 
gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten. 
Die Wahl der Bekämpfungsmethode muss dokumentiert werden um den gesetzli-
chen Auflagen zu genügen. 
Der Bevölkerung muss die Notwendigkeit der gewählten Methode bei Bedarf vorge-
stellt und erläutert werden. 

Bekämpfungsmöglichkeiten: 
Eine Bekämpfung des EPS kann mechanisch oder biologisch bzw. biotechnisch er-
folgen. 
Der Bekämpfungserfolg gegen den EPS hängt von dem Entwicklungsstadium der 
Raupen und der zum jeweiligen Zeitpunkt gewählten Bekämpfungsmethode ab, da 
die Raupen während ihrer Larvenstadien unterschiedliche Lebensgewohnheiten be-
sitzen. 
Im Larvenstadium 1. bis 3. sind die Raupen in kleineren Gruppen von wenigen Indi-
viduen in den Oberkronen der Eichen verteilt. Je älter die Raupen werden, desto 
mehr Individuen umfasst ein Gespinst. Ab dem 4. bis 6 Larvenstadium (bis zur Ver-
puppung) bilden sich wenige große Gespinste an stärkeren Ästen, unter Astgabeln 
und am Stamm. 
Eine physikalische Bekämpfung (mechanisch) ist während des Larvenstadiums 1 bis 
3 schwierig und zeitaufwendig. 
Da die Raupen sich verteilt in der Oberkrone aufhalten ist unter Umständen eine 
mehrmalige Bekämpfung notwendig.  
Im Larvenstadium 3 bis 6 ist die physikalische Bekämpfung wiederum vorteilhaft. 
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Eine Bekämpfung mit einem Biozid (biologisch/biotechnisch) ist während des 1. bis 
3. Larvenstadiums sehr effektiv. Mit zunehmendem Larvenstadium nimmt der Be-
kämpfungserfolg ab. 
 
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Bekämpfungsme-
thoden beispielhaft erläutert: 
 
Physikalische Bekämpfung (Absaugen/Absammeln)  
Vorteile: 

− sofortige Wirkung 
− Bekämpfung jederzeit möglich 
− umweltschonend 
− Raupen und Gespinste mit Brennhaaren werden entfernt 

Nachteile: 
− Erfolgsquote 70-90% (abhängig von Größe und Bestandsdichte der Eichen 
− erst im 4. bis 6. Raupenstadium effektiv 
− Symptombekämpfung bei Massenbefall kein effektiver Gesundheitsschutz mög-

lich 
− hohes Belastungspotential für ausführende Arbeiter 
− Fixierung der Gespinste notwendig (Absammeln) 
− kostenintensiv (u. a. Hubarbeitsbühne notwendig) 

 
Breitbandinsektizide (NeemAzal®-T/S) 
NeemAzal®-T/S enthält als Wirkstoff einen Margosa-Extrakt (Azadirachtin). Im Rah-
men von Übergangsregelungen ist eine Verwendung sowohl vom Boden als auch 
aus der Luft rechtlich zulässig. Der Wirkstoff und ein repräsentatives Biozid-Produkt 
sind im Rahmen der Übergangsregelungen bereits geprüft worden. Hier konnte eine 
Wirksamkeit bei einer Behandlung einzelner Bäume über eine Hebebühne nachge-
wiesen werden. 

NeemAzal®-T/S ist ein Breitbandinsektizid mit geringerer Selektivität, das als Fraß-
gift beim Blattfraß aufgenommen wird. 

Vorteile: 
− biologischer, natürlich vorkommender Wirkstoff 
− schädigt ausschließlich Zielorganismen (saugende und blattfressende Insekten) 
− keine Belastung für Umwelt und Menschen 
− mittlere bis hohe Mortalitätsrate (60-90%) 
− nicht Bienengefährlich 
− keine Wasserschutzauflagen 
− schnelle und großflächige Bekämpfung möglich 

Nachteile: 
− wirkt gut in den Larvenstadien 1 bis 3; in den späteren Larvenstadien nimmt die 

Wirksamkeit schnell ab 
− ggf. mehrmalige Anwendung notwendig 
− Kann nach der aktuellen Rechtslage an Straßen als Insektizid nicht eingesetzt 

werden 
− Gespinste und Raupen verbleiben am Baum 
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− ab dem 3. Larvenstadium bleibt die physikalische Entfernung der Gespinste not-
wendig 

− Für ein Ökosystem nützliche Lebewesen sind z.T. betroffen 
− Aufwändig durch erheblichen Abstimmungs- und Organisationsbedarf  

 
Biozide 

Der EPS kann als Pflanzenschädling (z. B. in Wäldern oder im urbanen Grün) auf 
Grundlage des Pflanzenschutzrechts mit Bioziden bekämpft werden.  
Als Gesundheitsschädling unterliegt die Art dem Biozidrecht. Hier ist die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die zuständige Behörde. 
(http://www.baua.de) 

Bei der biologischen Bekämpfung nutzt man Organismen bzw. deren Stoffwechsel-
produkte um andere pathogene Organismen zu schädigen. 
In NRW erfolgt die Bekämpfung des EPS zur Abwehr von Gesundheitsschäden mit 
biologischen bzw. biotechnischen Mitteln nur nach der Biozid - Richtlinie, d.h. die Mit-
tel müssen als Biozid - Produkte zugelassen sein, der Einsatz unterliegt dem Chemi-
kalienrecht.  
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit verschiedene Biozidprodukte genehmigt: 
(siehe: https://www.julius-kuehn.de/gf/eichenprozessionsspinner/Anwendungsbereich Pflanzenschutz auf Flächen der Allge-
meinheit) 

Dipel ES  
Das Präparat enthält als Wirkstoff den Bacillus thuringiensis kurstaki, st ABTS-351. 
Es wirkt als Fraßgift nur gegen freifressende Schmetterlingsraupen. Auf Grund seiner 
selektiven Wirkung gegen den Eichenprozessionsspinner und der vergleichsweise 
geringen ökotoxischen Wirkung auf Nichtzielorganismen ist es aus Umweltsicht zu 
bevorzugen.  
Durch starke Sonneneinstrahlung (UV-Licht) oder durch Regen in den ersten 12 
Stunden nach der Behandlung wird die Wirkung beeinträchtigt.  
Es ist als Pflanzschutzmittel zugelassen und kann von den Gemeinden zum Schutz 
ihrer Eichen und Hainbuchen mit dieser Bestimmung verwendet werden. 
Bacillus thuringiensis-Präparate sind rein biologisch und absolut ungiftig. Sie müssen 
von den Raupen gefressen werden. Der Bazillus wirkt auf den Darmtrakt der Rau-
pen, so dass diese keine Nahrung mehr aufnehmen können. Die Raupe stirbt nach 
kurzer Zeit ab. Der Bacillus ist bei einer Temperatur von 15° C ca. 3 bis 4 Tage aktiv. 
Fällt die Temperatur unter 15° C nimmt der Wirkungsgrad zunehmend ab. Er sollte 
12 bis 15 Tage nach dem ersten Schlupftermin gespritzt werden, um möglichst alle 
geschlüpften Raupen zu erfassen. 
Vorteile: 

− selektive Wirkung  
− schädigt im Wesentlichen Zielorganismen  
− nur geringe Belastungen für Umwelt und Menschen (Trägerstoff) 
− mittlere bis hohe Mortalitätsrate (60-90%) 
− nicht Bienengefährlich 
− keine Wasserschutzauflagen 
− befallene Gebiete können kurzfristig flächendeckend besprüht werden und das 

Spritzmittel erreicht in Abhängigkeit von der Ausbringungsmethode (Hubschrau-
ber) die oberen Triebspitzen der Bäume  
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Nachteile: 
− wirkt gut in den Larvenstadien 1 bis 3; in den späteren Larvenstadien nimmt die 

Wirksamkeit schnell ab 
− bestimmte Grundstücke können nicht ausgespart werden  
− Gespinste und Raupen verbleiben am Baum 
− Für ein Ökosystem nützliche Lebewesen sind z.T. betroffen 
− Aufwändig durch erheblichen Abstimmungs- und Organisationsbedarf  
− Innerstädtische Spritzungen können aufgrund der Abdrift nicht durchgeführt wer-

den 
− Hat als Biozid (zweimalige Ausbringung) z. Zt. noch eine Zulassung bis zum 

31.04.2018; als Pflanzenschutzmittel (einmalige Ausbringung) ist es noch bis 
zum 31.12.2021 zugelassen 

 
 
Sonstige Pflanzenschutzmittel 

Die im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel  Karate Forst flüssig (Fraßgift  - 
Wirkstoff lambda-Cyhalothrin) sowie Dimilin ® 80 WG (Häutungshemmer  - Wirkstoff 
Diflubenzuron) kommen wegen ihrer Breitenwirkung auf den Naturhaushalt für einen 
Einsatz in Münster nicht in Frage! 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Menke 
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Anlage 4 
 

 
 


